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VERFÜGUNG

vom 16. Juli 2010

Dielsdorf. Privater Gestaltungsplan «Schwändi»

Genehmigung (~ 2 lit. b PBG)

Die Gemeindeversammlung Dielsdorf hat am 2. Dezember 2009 dem privaten Gestal

tungsplan «Schwändi» zugestimmt. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbe

scheinigungen des Bezirksrates von Dielsdorf vom 20. Januar 2010 und der Kanzlei der

Baurekurskommissionen vom 12. Mai 2010 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben

vom 2. Februar und vom 18. Mai 2010 ersucht die Gemeinde Dielsdorf um Genehmigung

der Vorlage.

Die Gemeindeversammlung Dielsdorf hat an derselben Gemeindeversammlung eine Um

zonung des Gebiets Schwändi von der Landwirtschaftszone in eine Erholungszone für

Pferdesport mit Gestaltungsplanpflicht festgesetzt. Mit dem privaten Gestaltungsplan

«Schwändi» soll die planungsrechtliche Voraussetzung für die Realisierung eines Pferde

zucht- und Pferdesportbetriebs geschaffen werden. Die vorliegende Ausscheidung einer

Erholungszone für Pferdesport bzw. der private Gestaltungsplan entspricht den Kriterien

gemäss Bundesgericht, welche zur Schaffung einer Spezialnutzungszone für ein konkretes

Projekt erfüllt sein müssen; namentlich die erforderliche Nähe zur bestehenden Siedlung

und die Einordnung in die Umgebung.

Mit dem Gestaltungsplan werden im Wesentlichen die Nutzung der bestehenden Wohn

bauten und Nebenbauten, die Lage einer neuen Reithalle und eines neuen Springplatzes

sowie der Umgang mit dem bestehenden Dressurviereck und dem Longierzirkel geregelt.

Neben der genannten Reithalle, dem Springplatz und einem Garagenanbau sind keine

wesentlichen baulichen Veränderungen auf dem Areal zugelassen.

Auf dem Areal dürfen maximal 25 eigene Pferde gehalten werden. Es darf weder eine

Pferdepension noch ein privater Reitunterricht betrieben werden. Ebenso sind keine öffent

lichen Anlässe gestattet. Neben dem bestehenden Wohngebäude sind im Gebäude Vers.

Nr. 309 der Einbau und Bestand von 2 Zimmern für Pferdepfleger zulässig.
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Im Gestaltungsplanperimeter befindet sich der Brüelbach. Mit Verfügung Nr. 0160 vom

28. Januar 2010 hat die Baudirektion das Bachprojekt «Hochwasserschutzmassnahmen am

Brüelbach» festgesetzt. Die hierzu erforderliche Fläche wurde im Gestaltungsplanperi

meter ausgeschieden. Des Weiteren ist im Gestaltungsplan der Umgang mit der Ressource

Boden festgelegt.

Die Akten, bestehend aus dem Situationspian 1:1000, den Gestaltungsplanbestimmungen

und dem Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) sind vollständig.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (~ 5 PBG).

Die Baudirektion v e r f ü g t:

1. Der private Gestaltungsplan «Schwändi», welchem die Gemeindeversammlung

Dielsdorf am 2. Dezember 2009 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 1‘072.00 (104 103/83120.40.210)

und wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv Ziffer V auferlegt.

III. Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mittei

lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

IV. Die Gemeinde Dielsdorf wird eingeladen, Dispositiv 1 gemäss §~ 6 und 89 PBG

öffentlich bekannt zu machen und nach Eintritt der Rechtskraft die Änderungen in

der amtlichen Vermessung nachführen zu lassen.

V. Mitteilung an die Gemeinde Dielsdorf (unter Beilage von fünf Dossiers für sich und

zu Handen der Grundeigentümer), an die Kanzlei der Baurekurskommissionen (unter

Beilage von zwei Dossiers), an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter

Beilage von zwei Dossiers), an das Amt für Landschaft und Natur, an die Müller

Ingenieure AG, Geerenstrasse 6, Postfach 210, 8157 Dielsdorf (Nachfiihrungsstelle),

sowie an die Müller Ingenieure AG, Geerenstrasse 6, Postfach 210, 8157 Dielsdörf

(Rechnungsadressatin).

ARV Amt tOr
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